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1/16 3. Anspruch 

3.1 Grundsatz 

3001 Der Entschädigungsanspruch kann frühestens ab dem Tag 
1/16 entstehen, an dem eine Dienst leistende Person das 18. Al-

tersjahr vollendet hat. Davon ausgenommen sind Teilneh-
mende an eidgenössischen und kantonalen Kaderbildungs-
kurse von J+S. Sie müssen im Kursjahr das 18. Altersjahr 
vollendet haben. 
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